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ZUM TITELBILD

mfr: Weniger Verwaltung, mehr 

Aufträge – so geht Handwerk heute

Klare Strukturen, praktische Lösungen und 
einfache, wiederholbare Prozesse sind die 
Erfolgsfaktoren für Handwerksbetriebe. 
Erreicht werden sie nur mit sinnvoller 
Digitalisierung. Mit mfr ist Schluss mit 
verstreuten Systemen, Doppelarbeit und 
endlosem Papierkram: mfr bündelt alles, 
was du für einen reibungslosen Tagesablauf 
im Büro, beim Kunden und auf der Bau-
stelle brauchst. Mit einem klaren Ergebnis: 
1 Stunde Zeitersparnis pro Mitarbeiter 
täglich und bis zu 37 % mehr bearbeite-
te Aufträge – ohne zusätzlichen Aufwand 
und Overhead-Kosten.

Einheitlich digitalisieren           
ohne Umwege

Mit mfr hast du Auftragsabwicklung, Pro-
jektmanagement, intelligente Einsatz- und 
Routenplanung, Kundenkommunikation, 
Angebote und Rechnungen modular nach 
Bedarf in einem System. Oder über 
Schnittstellen nahtlos integriert. FLOTTR 
ergänzt Geotracking, elektronisches Fahr-
tenbuch, Fuhrparkmanagement und ab 
2025 Equipmenttracking. Doppelarbeit 
war gestern, denn alle Abläufe greifen 
ineinander. Und du behältst die Kontrolle.

Im Einsatz unschlagbar

Mit der mobilen App kannst du alle Daten, 
Material und Arbeitszeit direkt vor Ort 
erfassen und in Echtzeit im Büro einsehen 
und weiterverarbeiten. Die App funktio-
niert selbstverständlich auch offline, und 
du bleibst jederzeit einsatzbereit.

Vereinfachte Prozesse =      
weniger Aufwand für dich

Routineaufgaben wie Zeiterfassung, Kun-
denkommunikation und Auftragsplanung 
laufen automatisiert im Hintergrund. 
Die intuitive Oberfläche von mfr macht die 
Digitalisierung deines Betriebs zum Kinder-
spiel. Du gewinnst Zeit für mehr Aufträge, 
hast stets alle Informationen zur Hand und 
kannst dich auf deine Arbeit konzentrieren.
Egal, ob du gerade startest oder schon digi-
tal arbeitest: Wähle die Funktionen, die für 
dich wichtig sind, und mache deinen Be-
trieb mit mfr Schritt für Schritt effizienter.

mfr: Mehr Zeit für dein Handwerk. 
Volle Effizienz. Volle Kontrolle.

Teste mfr jetzt kostenlos
www.mfr-deutschland.de

Urlaubsverfall – die Deadline
Das Bundesurlaubsgesetz regelt, daß der 
Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalender-
jahr genommen werden muß. Verbleibt zum 
Jahresende noch Resturlaub, verfällt dieser am 
31. Dezember. Eine Übertragung ins neue Jahr 
ist nur in bestimmten Fällen möglich, und 
auch dann gilt: Spätestens bis zum 31. März 
müssen die Urlaubstage genommen sein. In 
den letzten Jahren hat das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) jedoch in seinen Gerichtsurteilen 
die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) umgesetzt. Das hat deutliche Än-
derungen mit sich gebracht. Vor allem die 
Mitwirkungspflichten der Arbeitgeber sind 
jetzt zentral: Sie müssen ihre Beschäftigten 
rechtzeitig auf den drohenden Urlaubsverfall 
hinweisen. Versäumt der Arbeitgeber dies, 
kann das gravierende Folgen haben.

Wann ist eine 
Urlaubsübertragung möglich?

Eine Urlaubsübertragung ins Folgejahr ist nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt:

n Dringende persönliche Gründe: Bei-
spielsweise Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder 
die Pflege eines erkrankten Angehörigen.
n Dringende betriebliche Gründe: Zum 
Beispiel saisonabhängige Aufträge oder tech-
nische Probleme im Betriebsablauf.

Laut Bundesurlaubsgesetz 

(BUrlG) müssen Arbeitnehmer 

ihren Jahresurlaub bis zum 31. 

Dezember nehmen, andernfalls 

droht der Urlaubsverfall. Doch 

ganz so einfach ist es nicht. Was 

müssen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber beim Thema Urlaubsverfall 

beachten und welche Möglichkei-

ten gibt es, den Urlaub ins nächste 

Jahr zu übertragen? Der Kölner 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Volker Görzel hat alles Wesent-

liche hier zusammengestellt. 



Januar 2025 

12.01.–14.01.

Luzern (CH), Hardware - FM 
Werkzeuge und mehr

14.01.–17.01.

Frankfurt am Main, heimtextil

12.01.–16.01.

Köln, imm cologne

13.01.–17.01.

München, BAU - Weltleitmesse

13.01.–17.01.

München, digitalBAU 
im Rahmen der BAU

14.01.–17.01.

Rotterdam (NL), InfraTech

23.01.–26.01.

Luzern(CH), Baumag - FM für 
Baumaschinen, Baugeräte und 

Werkzeuge

24.01.–26.01.

Erfurt, Automobilmesse

28.01.–29.01.

Münster, DCONex

Februar 2025 

03.02.–07.02.

Utrecht (NL), Bouwbeurs - 
Int. Baumesse

07.02.–11.02.

Frankfurt, Ambiente

08.02.–16.02

Leipzig HANDWERK live 
mit Handwerksforum Ost

11.02.–13.02.

Essen, E-world energy & water 
Eur. Leitmesse

12.02.–14.02.

Dortmund, elektrotechnk

19.02.–20.02.2025

Berlin E-commerce Expo B2B 
Expo und Konferenz

19.02.–23.02.

München, Autotage

20.02.–21.02.

Offenburg, GeoTHERM

21.02.–23.02.

Dornbirn (A), com:bau
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In diesen Fällen verlängert sich die Frist zur 
Urlaubsnahme automatisch bis zum 31. März 
des nächsten Jahres. Ein Antrag ist dafür 
nicht nötig.

Arbeitgeberpflichten – ohne Hinweis 
kein Urlaubsverfall

Die jüngsten Urteile des BAG haben die 
Mitwirkungspflichten von Arbeitgebern 
weiter verschärft. Unternehmen müssen ihre 
Beschäftigten schriftlich darauf hinweisen, 
daß der Resturlaub bis zum Jahresende oder 
spätestens bis zum 31. März des Folgejahres 
genommen werden muß. Ohne diesen Hin-
weis bleibt der Urlaubsanspruch bestehen. Das 
bedeutet: Wenn der Arbeitgeber versäumt, 
seine Mitarbeiter rechtzeitig zu informieren, 
verfällt der Urlaub nicht.

Was passiert bei Jobwechsel? 
So bleibt der Urlaubsanspruch 

bestehen
Ein Jobwechsel bringt oft viele Unsicher-
heiten mit sich. Wer innerhalb eines Jahres 
den Arbeitgeber wechselt, für den bleibt der 
Anspruch auf den noch verbliebenen Urlaub 
bestehen. Der alte Arbeitgeber ist gesetzlich 
verpflichtet, eine Bescheinigung auszustellen, 
wieviel Urlaub bereits genommen wurde.

Vorsicht: Urlaubsverfall 
trotz Krankheit?

Wenn Arbeitnehmer aufgrund einer Lang-
zeiterkrankung ihren Urlaub nicht nehmen 

können, bleibt der Urlaubsanspruch bestehen 
– allerdings nicht unbegrenzt. Sind Arbeit-
nehmer über mehrere Jahre hinweg dauerhaft 
erkrankt, verfällt der gesetzliche Urlaubsan-
spruch spätestens 15 Monate nach Ablauf 
des entsprechenden Urlaubsjahrs. Auch hier 
gilt die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers. 
Ohne rechtzeitige Information verfällt der Ur-
laub nicht einfach so, wenn der Arbeitnehmer 
in dem Jahr tatsächlich gearbeitet hat.

Ausnahmen und besondere Fälle
Nicht in jedem Fall verfällt der Urlaub am Jah-
resende. Arbeitnehmer im Mutterschutz oder 
in Elternzeit behal-
ten ihren Urlaubsan-
spruch, und auch nach 
der Rückkehr in den 
Job kann der Urlaub 
nachgeholt werden. 
Außerdem gibt es in 
Tarifver trägen oft 
Regelungen, die eine 
Übertragung oder den 
Verfall von Resturlaub 
anders regeln. In Zwei-
felsfällen ist es empfeh-
lenswert, rechtlichen 
Rat einzuholen.

Noch Fragen? 
www.vdaa.de 

www.hms-bg.de

Rechtsanwalt Volker Görzel
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln 
und Leiter des Fachausschusses „Be-
triebsverfassungsrecht und Mitbestim-
mung“ des VDAA - Verband deutscher 
ArbeitsrechtsAnwälte e. V. mit Sitz in 
Stuttgart

Alles, was Sie 
über Urlaubsverfall 
und Urlaubsübertragung 
wissen müssen




